
14 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 5/2009

THEMA ENERGIEVERSORGUNG

Die dort bei der Stromerzeugung anfallen-
de Wärme wird an den Kreis Steinfurt ver-
kauft, um damit das Kreishaus, das Gebäu-
de der Wirtschaftsförderung, das Gesund-
heitsamt, eine Schule mit Sporthalle und
ein Altenwohnheim zu beheizen. Außerge-
wöhnlich ist zudem die Finanzierung durch
örtliche Landwirte, die sich zu einer Betrei-
bergesellschaft zusammengeschlossen ha-
ben.
Außergewöhnlich ist schließlich die Ge-
schichte des Projekts, dessen Umsetzung
durch die jahrelange Arbeit des Agenda-21-
Arbeitskreises,der sich intensiv mit Energie-
gewinnung aus Biogas befasst, vorbereitet
wurde. Aus dem Agenda-21-Prozess heraus
hat sich im Jahr 2002 eine Standortoffensi-
ve für erneuerbare Energien entwickelt. Be-
standteil dieser Offensive sind unter ande-
rem regelmäßige Treffen der Arbeitsge-
meinschaft Biogas.

REGELMÄßIGE TREFFEN

Hier tauschen Landwirte,Vertreter regiona-
ler Unternehmen und Ingenieurbüros, Ver-
treter aus Wissenschaft und Forschung so-
wie Vertreter der zuständigen Behörden Er-
fahrungen aus und entwickeln innovative
Projekte. Neben der Fachhochschule Stein-
furt ist auch die EnergieAgentur.NRW als
Fachgremium mit einem Ingenieur in die-
sem Agenda-Kreis vertreten. Inzwischen
werden allein im Kreis Steinfurt rund 20
Biogasanlagen mit rund 15 Megawatt Leis-
tung, deren Projektierungen auf den Ar-
beitskreis zurückgehen, betrieben.
Die Stadt Soest hat 2003 eine neue energie-
effiziente Sporthalle in Betrieb genommen.
Die Warmwasserbereitung erfolgt über So-
larthermie, die Beleuchtung wird in Abhän-
gigkeit vom Tageslicht gesteuert. Und die
Dachfläche wird über 20 Jahre an eine priva-
te Betreibergesellschaft, die dort eine Pho-
tovoltaik-Anlage installiert hat, verpachtet.
Die EnergieAgentur.NRW prämierte das
Projekt 2005 mit der „Solarauszeichnung
NRW“.
Die „città ideale“ - optimierte Stadt nach
dem Konzept des italienischen Künstlers
Leonardo da Vinci - ist also nicht bloß ästhe-
tisch stringent.Sie ist - nicht nur,weil es sich
reimt - vor allem energieeffizient. Oder pro-
faner gesagt: Die Erfahrung zeigt, dass sich
Gewerbeflächen deutlich leichter besetzen
lassen, wenn Kommunen eine moderne
energetische Infrastruktur anbieten kön-
nen. Energieeffizienz ist ein Wettbewerbs-
vorteil. l

Immer mehr Städte und Gemeinden ver-
folgen das Ziel,die örtliche Energieversor-

gung auf heimische erneuerbare Energien
umzustellen. Dabei geht es ihnen neben Kli-
maschutz um die nachhaltige Sicherung des
Wohlstands ihrer Einwohner. Um diese Auf-
gabe der Daseinsvorsorge zu erfüllen, wer-
den vielerorts die Fähigkeiten von Stadt- und
Gemeindewerken mobilisiert. Welchen Bei-
trag können und dürfen Bebauungspläne
leisten?
Vor Jahren galten energieautonome Sied-
lungen noch als utopisch. Heute sind die nö-
tigen Technologien ausgereift und wirt-
schaftlich preiswürdig. Nordrhein-Westfa-

len hat mit dem Programm „100 Solarsied-
lungen“ früh den Praxistest gewagt und
sammelt dabei wertvolle Erfahrungen.
Grundvoraussetzung für energieautonome
Siedlungen sind planerische Konzepte, die
einen möglichst geringen Energiebedarf
hervorrufen.2 In der Folge stellt sich die Fra-
ge, welche baurechtlichen Möglichkeiten es
gibt, den reduzierten Energiebedarf durch
erneuerbare Energien - insbesondere Solar-
energie - zu decken.

KOMMUNALE SOLARSATZUNGEN

Kommunale Solarsatzungen enthalten Ge-
botsnormen über den Einsatz der Solarener-
gie in Gebäuden und eröffnen im Idealfall

Bebauungspläne können in begrenztem Umfang als Instrument
dienen für die Förderung einer örtlichen Energieversorgung, die
ausschließlich auf erneuerbare Energien gründet1
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1 Der Aufsatz ist eine überarbeitete Fassung eines Vortrags
auf der IfR-Fachtagung „Rekommunalisierung der Energie-
versorgung - Erneuerbare Energien und Planungsrecht“ am
25. Februar 2009 im Landtag NRW (Düsseldorf).
2 Praxisorientiert: Denny/Spangenberger, Planung einer So-
larsiedlung, Bundesbaublatt (BBB) Heft 5/2001, S. 20 ff.

Stgerat_innen_neu  24.04.2009  12:43 Uhr  Seite 14



STÄDTE- UND GEMEINDERAT 5/2009 15

Spielräume für rationelle Energieversor-
gungskonzepte von Gebäuden und Ortstei-
len. Dieser Begriff wird auch auf Bebauungs-
pläne angewendet,weil diese nach § 10 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung be-
schlossen werden.Erstmalig in Europa hat die
Stadt Barcelona eine Solarsatzung eingeführt
(Ordenanza Solar 2000). Parallel dazu ist in
der hessischen Stadt Vellmar ein vergleichba-
res Vertragsmodell auf den Weg gebracht
worden (Städtebaulicher Vertrag für klima-
und umweltschonendes Bauen 2001). 3

In Hamburg sind Installationspflichten auf-
grund von Solarverordnungen nach dem dor-
tigen Klimaschutzgesetz in Bebauungsplä-
nen enthalten (neue Hafen-City 2004)4. Die
erste kommunale Solarsatzung für ein ge-
samtes Stadtgebiet hat in Deutschland die
Stadt Marburg für Neubauten und Gebäude-
bestand als örtliche Bauvorschrift beschlos-
sen.5 In den vergangenen Jahren haben Bun-
des- und Landesgesetzgeber das Modell der
Solarsatzung in Teilen übernommen. Als ers-
tes Bundesland hat Baden-Württemberg ein
Landesgesetz erlassen, das Installations-
pflichten auch für den Gebäudebestand vor-
sieht (EWärmeG - 2008).
Im Bund ist ein solches Gesetz ausschließlich
für Neubauten in Kraft getreten (EEWärmeG
- 2009). Der Spielraum für Solarfestsetzun-
gen in Bebauungsplänen ist aber auch im
Neubaubereich erhalten geblieben, da der
Bundesgesetzgeber die entsprechende Be-
fugnisnorm beibehalten hat. Aus dem Fest-
setzungskatalog des § 9 Abs. 1 BauGB kommt
die Nr.23 Buchst.b) für Solarfestsetzungen im
Bebauungsplan in Betracht.Jede Festsetzung
in Bebauungsplänen muss zunächst „aus
städtebaulichen Gründen“ erfolgen. Darüber
hinaus müssen die Voraussetzungen der Nr.
23 Buchst. b) vorliegen.

STÄDTEBAULICHE GRÜNDE NÖTIG?

Nach einer verbreiteten Herangehensweise
wird vorausgesetzt, dass erneuerbare Ener-
gien ausschließlich dem Gemeinwohlbe-
lang des globalen Klimaschutzes dienen
würden (vgl. § 1 Abs. 5 S. 2,Abs. 6 Nr. 7 Buchst.
a) BauGB). Daher wird häufig zwingend für
erforderlich gehalten, dass der globale Kli-
maschutz ein städtebaulicher Grund sein
muss.6 Dies ist eine verkürzte Sichtweise.
Denn mit dem Einsatz erneuerbarer Ener-
gien zum Aufbau einer neuen örtlichen

Energieversorgung
werden neben dem
Klimaschutz wirt-
schaftliche und soziale
Zielsetzungen ver-
folgt:

• Nachhaltige Siche-
rung der Energiever-
sorgung durch die
Ersetzung endlicher
durch unerschöpfli-
che erneuerbare
Energieträger,

• langfristige Bezahl-
barkeit der Energieversorgung in Gebäu-
den durch Stabilität der Energiepreise,
weil Investitionskosten in Solaranlagen
kalkulierbar sind und die solare Strah-
lungsenergie im Gegensatz zu Erdöl, Erd-
gas, Kohle und Uran kostenlos ist,

• Aufbau lokaler Wertschöpfung durch die
Ersetzung von Importenergieträgern
durch heimische erneuerbare Energien,

• Schaffung neuer Beschäftigung im Zuge
des Aufbaus heimischer Energieprodukti-
on im Handwerk und in der mittelständi-
schen Industrie,

• Ermöglichung wirtschaftlicher Teilhabe
durch die breite Eigentümerstreuung der
neuen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien,

• Lokale Bindung des Kapitals durch ver-
stärkte Investition in dezentrale Anlagen
und gleichzeitig Rückführung der Ausga-
ben für fossile Importenergieträger.

Diese Zielsetzungen müssen die Städte
und Gemeinden in ihrer Bauleitplanung
auf einen gesetzlichen städtebaulichen
Grund zurückführen (§ 1 Abs. 5 und 6
BauGB), wobei hier insbesondere die Be-
lange der Wirtschaft betrachtet werden
sollen (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB). Diese er-
möglichen es den Gemeinden, Zielsetzun-
gen der Steigerung der lokalen Wertschöp-
fung und der örtlichen Daseinsvorsorge zu
verfolgen.

AUCH WIRTSCHAFT RELEVANT

So gehören die Belange der „Wirtschaft,auch
ihrer mittelständischen Struktur…“ (Buchst.
a) ebenso zum kommunalen Aufgabenspek-
trum wie die „Erhaltung, Sicherung und
Schaffung von Arbeitsplätzen“ (Buchst.c) und
die „Versorgung, insbesondere mit Energie
und Wasser“ (Buchst. e). Diese Belange sind
nicht nur für die Ausweisung von Standorten

� Immer mehr Kommunen machen bei 
Neubauten die Installation von Solaranlagen  
zur Pflicht

3 Zum hier nicht näher behandelten Instrument des städte-
baulichen Vertrags siehe Krautzberger, DVBl. 2008, S. 737 ff.;
Klinski/Longo, ZNER 2007, S. 41 (44 f.).
4 Zum Ganzen näher Longo/Rogall,Baupflichten für Solaran-
lagen, Deutsche Bauzeitschrift (DBZ) Heft 2/2004, S. 78 f.
5 Befugnisnorm für die Marburger Solarsatzung ist § 81 Abs.
2 Hessische Bauordnung. Das Regierungspräsidium Gießen
hat diesen Satzungsbeschluss kommunalaufsichtlich bean-
standet, wogegen die Stadt Marburg vor dem Verwaltungs-
gericht Gießen klagt. Im juristischen Schrifttum liegen meh-
rere Stellungnahmen vor, die eine Solarsatzung nach dem
Marburger Modell für zulässig erachten: Böhm, in: Jahrbuch
des Umwelt- und Technikrechts 2009, im Erscheinen; Klin-
ski/Longo, ZNER 2007, S. 41 (46 f.); Ekardt/Schmitz/Schmidt-
ke, ZNER 2008, S. 334 (340 f.); Zeiss/Longo, UPR 1998, S. 217
(218 ff.); andere Auffassung: Pollmann/Reimer/Walter, LKRZ
2008, S. 251 (252 ff.).
6 Auf der Seite der Befürworter des globalen Klimaschutzes
als städtebaulichen Grund siehe nur Koch,Die Verwaltung 37
(2004), S. 537 (541 ff.); auf der Seite der Gegner siehe nur Jä-
de, in: Jäde/Dirnberger/Weiß (Hg.), BauGB, § 9 Rn. 65, 70.

� Mit einem neuen Programm „Solare Stadt“ 
könnten vermehrt auch ältere Gebäude energetisch
optimiert werden
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zur wirtschaftlichen Betätigung - etwa Ge-
werbebetriebe - von Bedeutung, sondern
auch im Hinblick auf gebäudebezogene Fest-
setzungen innerhalb eines Plangebiets, mit
denen bestimmte wirtschaftliche Ziele er-
reicht werden sollen.
Zusätzlich kann die Gemeinde eine Solarfest-
setzung auf den städtebaulichen Belang der
„Nutzung erneuerbarer Energien“ stützen (§
1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f) BauGB). Es kommt da-
her nicht allein darauf an, ob der globale Kli-
maschutz ein eigenständiger städtebaulicher
Grund ist.
Die hier vorgenommene integrierte Sicht-
weise sozialer,wirtschaftlicher und ökologi-
scher Belange ist wegen der Gewährleis-
tung einer „nachhaltigen städtebaulichen
Entwicklung“ als Oberziel der Bauleitpla-
nung nicht nur gerechtfertigt,sondern auch
geboten. Denn das Leitbild der Bauleitpla-
nung besteht darin, die „sozialen, wirt-
schaftlichen und umweltschützenden An-
forderungen auch in Verantwortung gegen-
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über künftigen Generationen miteinander
in Einklang“ zu bringen (§ 1 Abs. 5 S. 1
BauGB). Energieautonome Siedlungen, die
durch heimische erneuerbare Energien ver-
sorgt werden, entsprechen diesem Leitbild.
Solarfestsetzungen in Bebauungsplänen
können sich daher auf städtebauliche Grün-
de stützen.

FESTSETZUNG EINER SOLARPFLICHT

Neben der allgemeinen städtebaulichen
Rechtfertigung muss die Befugnisnorm des §
9 Abs. 1 Nr. 23 Buchst. b) BauGB den Erlass ei-
ner Festsetzung für den verbindlichen Einsatz
der Solarenergie erlauben. Nach dieser kön-
nen im Bebauungsplan festgesetzt werden:
„Gebiete, in denen…bei der Errichtung von
Gebäuden bestimmte bauliche Maßnahmen
für den Einsatz erneuerbarer Energien wie
insbesondere Solarenergie getroffen werden
müssen“.
Da keine Rechtsprechung zur Reichweite die-
ser Befugnisnorm vorliegt und ihre Ausle-
gung in der juristischen Literatur umstritten
ist,7 bewegen sich Vorreiter-Kommunen nicht
in einem gerichtsfesten Rahmen.Solche Städ-
te und Gemeinden sind deshalb gut beraten,

ganze Gebäudeteile neu errichtet werden -
etwa die vollständige Sanierung des Daches.

• Bei Bebauungsplänen für Neubaugebiete
ist darauf zu achten, dass keine wider-
sprüchlichen Regelungen zum Erneuerba-
re-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)
des Bundes enthalten sind und die Förder-
bestimmungen des Marktanreizpro-
gramms des Bundes (MAP) sowie des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) opti-
mal greifen können.

„SOLARE STADT“ INS BAUGESETZBUCH

Wegen der besonderen Bedeutung der
energetischen Umgestaltung des Gebäude-
bestandes ist es an der Zeit, ein neues Pro-
gramm „Solare Stadt“ in die Städtebauför-
derung des Bundes und in das besondere
Städtebaurecht des BauGB einzuführen -
beispielsweise als § 171 f BauGB „Solare
Stadt“ verbunden mit § 164 a BauGB. Dabei
kann an das bestehende Sanierungs- und
Stadtumbaurecht angeknüpft werden, das
sich schon heute für einige energetische
Maßnahmen eignet.
Hauptzweck der „Solaren Stadt“ sollte es sein,
Stadtteile mit einem besonders hohen Ener-
giebedarf im Gebäudebestand energetisch zu
sanieren und zu optimieren.Zum Leitbild soll-
te das Energie-Gewinn-Haus werden, das
mindestens so viel Energie selbst erzeugt,wie
es verbraucht. Die Solarenergie ist dabei die
wichtigste Energiequelle, weil sie unmittel-
bar am Gebäude aufgefangen und darin ge-
nutzt werden kann.
Die besonderen Städtebauförderungsmit-
tel des Bundes sollten nicht dazu eingesetzt
werden, Solaranlagen extra zu fördern. Dies
geschieht hinreichend durch EEG und MAP.
Sie sollten darauf gerichtet werden, die So-
larenergie in das bestehende Energiesys-
tem des Gebäudes oder des Stadtteils zu in-
tegrieren, Zielkonflikte zu lösen - etwa zwi-
schen Denkmalschutz und Solarenergie -
sowie Beteiligungsprozesse mit Eigentü-
mern und Bewohnern zu fördern, zum Bei-
spiel durch einen Masterplan Energie. l

Kontakt:
f.longo@kleymann.com

7 Siehe dazu: Schmidt, NVwZ 2006, S. 1354 (1359 f.);
Klinski/Longo, ZNER 2007, S. 41 (43 f.);
Ekardt/Schmitz/Schmidtke, ZNER 2008, S. 334 (336 ff.) alle
mit weiteren Nachweisen.
8 Hierunter fallen nicht die südorientierte Ausrichtung der
Gebäudehauptfassade (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2
BauGB) und die geeignete Neigung der Dachflächen (Rechts-
grundlage: Baugestaltungsrecht der Länder).

neben der bestimmten Formulierung der So-
larfestsetzungen auch eine rechtliche Be-
gründung vorzulegen, um das nötige Abwä-
gungsmaterial ermitteln zu können und es
richtig zu bewerten.Folgende Inhalte können
von Vorreiter-Kommunen für eine neue örtli-
che Energieversorgung im Bebauungsplan
festgesetzt werden (umstritten):

• Alle Vorkehrungen baulicher Art,welche die
Errichtung oder Anbringung von Anlagen zur
Nutzung erneuerbarer Energien entweder
direkt vorsehen oder deren Nutzung vorbe-
reiten, erleichtern, begünstigen oder beglei-
ten.8

• Im Hinblick auf Solarenergie sind Installati-
onspflichten von Solarwärme- und Solar-
stromanlagen möglich (verbindliche aktive
Solarenergienutzung).

• Zudem sind spezielle bauliche Vorkehrun-
gen für die Nutzung passiver Solarenergie
zu Heizungszwecken möglich,beispielswei-
se Vorgaben für den Bau von Wintergärten.

• Wegen der Begrenzung auf bauliche Maß-
nahmen „bei der Errichtung von Gebäuden“
sind Installationspflichten nur bei Neubau-
ten zulässig. Hierunter können auch we-
sentliche Umbauten gefasst werden, wenn
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